
Acnmenk.

Wir haben bisher den Antrag der Familien ans

Aufnahme ihres Stammbaumes bezw, deren Genehmi¬

gung zum Abdruck von Nachträgen nachgesucht. Wir

taten dies teils Höflichkeits halber, vor allem aber um

das genealogische Interesse der beteiligten Familien zu

wecken und neue zuverlässige Nachrichten zu gewinnen.

Bestimmte Vorkommmnisse veranlassen uns aber, hier

ausdrücklich zu erklären und darauf hinzuweisen, daß uns

rechtlich niemand hindern kann, in Archiven, Kirchen¬

büchern und Standesamtregistern, in Druckwerken und

Handschriften der Bibliotheken enthaltene, jedermann zu¬

gängliche und für die Öffentlichkeit, nicht für den Privat¬

gebrauch der betreffenden Familien bestimmte genealogische

Daten zu veröffentlichen, auch wenn die beteiligten ihre

Zustimmung nicht gegeben haben.

Auch uns ist es in diesem Jahre verschiedentlich be¬

gegnet, daß Familien ihre zur Veröffentlichung gegebene
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ausdrückliche Zustimmung, nachdem wir ihnen diesen oder

jenen Wunsch nicht erfüllten, richtiger nicht erfüllen

konnten, zurückgezogen haben. Es geschah dies oft sogar

erst dann, als der Text bereits „umbrochen", d. h. in

Bogen formiert war, sodaß ein Herausnehmen des betr.

Artikels mit großen technischen Schwierigkeiten und Kosten

verknüpft gewesen wäre, die der Verlagshandlung bezw.

Druckerei anzusinnen wir uns nicht für verpflichtet fühlten.

Andererseits können auch wir mit Freude feststellen,

daß das genealogische Interesse sich auch unter den

Bürgergeschlechtern immer weiter entwickelt. Eine große

Zahl Familien hat die früher vorhandenen Lücken er¬

gänzt und ausgefüllt, Nachträge zu früheren Abschickten

gegeben und veraltete Artikel in neuer Bearbeitung uns

zur Veröffentlichung übergeben. Nach wie vor werden

wir es für unsere Pflicht halten, unrichtigen Angaben

die Aufnahme zu versagen oder sie zu berichtigen und

neu uns bekannt gewordene Daten als Nachträge usw.

der Gesamtheit der Genealogen zugänglich zu machen.

Allen Freunden und treuen Helfern unseres Werkes

statten wir schließlich auch bei diesem Bande unseren

pflichtschuldigen Dank ab.

Der Herausgeber. Der Verleger.
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